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RECHT

Die Inklusion in der Behindertenhilfe
führt zur Dezentralisierung und Ambu-
lantisierung. Damit stellt sich die Frage
nach dem Schicksal der frei werdenden
Immobilien. Die damit verbundenen
gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragen
werden nachfolgend näher beleuchtet.
Daher werden zunächst die gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen Grundlagen zusam-
mengefasst (Abschnitt I.), bevor einige
wesentliche Fallgestaltungen und ihre
steuerliche Beurteilung dargestellt wer-
den (Abschnitt II.)

I. Grundzüge des
Gemeinnützigkeitsrechts

1. Vier-Sphären-Theorie: Eine steu-
erbegünstigte Körperschaft kann sich
in vier steuerlichen Sphären betätigen
(vgl. Abbildung):

■ Im ideellen Bereich gibt die steuerbe-
günstigte Körperschaft ihre Mittel
aus, um ihre satzungsmäßigen
Zwecke zu verfolgen; sie erbringt
keine Leistung an Dritte, die diese
bezahlten.

■ In der Vermögensverwaltung nutzt
die steuerbegünstigte Körperschaft
ihr Vermögen durch Nutzungsüber-
lassung oder Duldung.

■ Sobald sie im Rahmen einer aktiven
Tätigkeit entgeltliche Leistungen an
Dritte erbringt, liegt ein wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb i. w. S. (§ 14
AO) vor. Dieser kann steuerbegün-
stigter Zweckbetrieb oder steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb sein: Ein Zweck-

betrieb liegt vor, wenn die Leistun-
gen in Erfüllung des Satzungszwecks
erbracht werden.

■ Im steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb werden Leis -
tungen erbracht, die weder dem
ideellen Bereich, der Vermögensver-
waltung noch einem Zweckbetrieb
zuzuordnen sind. Eine steuerbegüns -
tigte Körperschaft verliert im steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb grundsätzlich ihre
Steuerbefreiungen (§ 64 Abs. 1 AO):
Sie ist vor allem partiell ertragsteuer-
pflichtig. Außerdem dürfen für Zu-
wendungen in den steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
keine Zuwendungsbestätigungen
ausgestellt werden.

2. Grundsatz der Vermögensbin-
dung: Steuerbegünstigte Körperschaf-
ten müssen den Grundsatz der Vermö-
gensbindung (§ 55 AO) beachten.
Danach sind grundsätzlich alle Mittel
der steuerbegünstigten Körperschaft
für steuerbegünstigte Zwecke einzuset-
zen. Mit Blick auf die vier steuerlichen
Sphären bedeutet dies: Bei der Verwen-
dung von Mitteln im ideellen Bereich ist
die Vermögensbindung gewahrt, weil
der Kernbereich der Verwirklichung
steuerbegünstigter Zwecke betroffen
ist. Auch der Zweckbetrieb dient un-
mittelbar der Verwirklichung des Sat-
zungszwecks und wahrt somit die Ver-
mögensbindung.
Vermögensverwaltung und steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb hingegen sind gemeinnützig-
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Politisch gewollte und fachlich befürwortete neue Kon-
zepte können handfeste wirtschaftliche Auswirkungen
für sozialwirtschaftliche Unternehmen haben, wie ein
Beispiel aus der Behindertenhilfe zeigt.
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keitsrechtlich zur Mittelbeschaffung
nur geduldet. Der Verbrauch gemein -
nützigkeitsrechtlich gebundener Mittel
in diesen beiden steuerlichen Sphären
ist grundsätzlich unzulässig.

3. Gebot der zeitnahen Mittelver-
wendung: Steuerbegünstigte Körper-
schaften müssen ihre Mittel grundsätz-
lich zeitnah, also im Jahr des Zuflusses
oder spätestens im Folgejahr, für steuer-
begünstigte Zwecke verwenden. Dabei
bedeutet Mittelverwendung, dass die
Mittel unmittelbar für steuerbegünstig-
te Zwecke – auch beispielsweise für In-
vestitionen, die unmittelbar dem Sat-
zungszweck dienen – verwendet
werden. Nicht der Verpflichtung zur
zeitnahen Mittelverwendung unterlie-
gen nach § 58 Nr. 11 AO Zuwendungen
von Todes wegen, Zuwendungen aus-
drücklich zur Vermögensausstattung
der Körperschaft, Zuwendungen auf-
grund eines Spendenaufrufs ausdrück-
lich zur Aufstockung des Vermögens
der Körperschaft sowie Sachzuwendun-
gen, die ihrer Natur nach zum Vermö-
gen gehören. Nicht zeitnah zu verwen-
den sind außerdem freie Rücklagen, die
nach § 58 Nr. 7a) AO gebildet werden
können. Einer solchen Rücklage dürfen
höchstens ein Drittel des Überschusses
aus der Vermögensverwaltung sowie
zehn Prozent der übrigen zeitnah zu
 verwendenden Mittel zugeführt wer-
den. Nur die nicht zeitnah zu verwen-
denden Mittel der steuerbegünstigten
Körperschaft dürfen dauerhaft in der
Ver mögensverwaltung oder einem steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb eingesetzt, aber grundsätzlich
nicht verbraucht werden.

II. Steuerliche Folgen einer
Umnutzung oder eines Verkaufs

Werden Immobilien künftig im Rah-
men der Inklusion nicht mehr unmittel-
bar für den Satzungszweck benötigt, so
kommt sowohl eine Umnutzung (vgl.
unten 1.) als auch ein Verkauf (vgl. un-
ten 2.) in Betracht.

1. Umnutzung: Wurden Grund-
stücke und Gebäude bisher zum Betrieb
beispielsweise einer Behindertenein-
richtung eingesetzt, so waren sie mit
zeitnah zu verwendenden Mitteln fi-
nanziert, die auch zeitnah für steuerbe-
günstigte Zwecke verwendet waren.

Werden nun die Angebote der Behin-
derteneinrichtung im Rahmen der In-
klusion beispielsweise durch Bildung
von Außenwohngruppen in ein Wohn-
gebiet verlagert, so dienen die Grund-
stücke und Gebäude nicht mehr unmit-
telbar dem steuerbegünstigten
Satzungszweck: Es besteht die Gefahr
der Mittelfehlverwendung. So wird mit
der Umwidmung eines Zweckbetriebs-
geländes grundsätzlich das Gebot der
zeitnahen Mittelverwendung verletzt,
wenn die Mittel künftig für die Vermö-
gensverwaltung oder einen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb, also für gewerbliche Zwecke,
eingesetzt werden. Eine Umnutzung
von Einrichtungsgelände für gewerbli-
che Zwecke liegt beispielsweise dann
vor, wenn die Immobilie entweder vom
Träger selbst für gewerbliche Zwecke
genutzt oder an steuerpflichtige Kon-
zerngesellschaften, an denen er mehr-
heitlich beteiligt ist, vermietet wird. Der
Vermögensverwaltung ist die Immobi-
lie dann zuzuordnen, wenn sie zu markt -
üblichen Konditionen an fremde Dritte
vermietet wird. Ein Verstoß gegen das
Gebot der zeitnahen Mittelverwendung
wäre in diesem Fall aber dann zu ver-
neinen, wenn die Immobilie unmittel-
bar für satzungsmäßige Zwecke zu ver-
günstigten Konditionen (z. B. als
Sozialwohnungen) vermietet würde.
Erfolgt die Vermietung zu marktübli-
chen Preisen im Rahmen der Vermö-

gensverwaltung ohne unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Satzungs-
zweck und liegt damit grundsätzlich ein
Verstoß gegen den Grundsatz der
 Vermögensverwaltung vor, sollte ge-
prüft werden, ob es bei der steuer -
begünstigten Körperschaft einen Mit-
telverwendungs überhang gibt, ob also
in der Vergangenheit nicht zeitnah zu
verwendende Mittel zeitnah zu steuer-
begünstigten Zwecken verwendet
 wurden. Ansonsten muss eine Ersatzin-
vestition mit nicht zeitnah zu verwen-
denden Mitteln beispielsweise aus der
freien Rücklage getätigt werden, damit
das Gebot der zeitnahen Mittelverwen-
dung nicht verletzt wird.

2. Verkauf: Wird die Immobilie im
Ist-Zustand verkauft, so ist dies dem
Zweckbetrieb zuzuordnen. Ertragsteu-
erliche Folgen ergeben sich nicht. Der
Verkaufserlös – nicht der Veräuße-
rungsgewinn – ist zeitnah für steuerbe-
günstigte Zwecke zu verwenden. In
Höhe von zehn Prozent kann aber der
Überschuss in eine freie Rücklage ein-
gestellt werden. Erfolgt vor der Ver-
äußerung eine Grundstücksentwick-
lung durch die steuerbegünstigte
Körperschaft, so ist diese nicht mehr
dem Zweckbetrieb zuzuordnen. Sie
dürfte außerdem den Rahmen der Ver-
mögensverwaltung überschreiten, so
dass ein steuerpflichtiger wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb vorliegt. ■
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